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Grundsätzliches zur Vereinbarung eines Vertrages  
nach VOB/B

Hinweise an Auftragnehmer:
Die VOB/B stellt eine ausgewogene und praxisorientierte Rechtsgrundlage für die 
Abwicklung von Bauverträgen dar, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen 
vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss (DVA) erarbeitet worden ist. Sie 
stellt eine Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) i. S. von § 307 ff. BGB dar und 
unterliegt deshalb grundsätzlich der gesetzlichen Inhaltskontrolle, der vorformu-
lierte Vertragsbedingungen unterliegen. 
Sie genießt allerdings gegenüber anderen AGBs aufgrund einer speziellen Privi-
legierung in § 310 Abs. 1 BGB einen Sonderstatus: 
Wenn die VOB/B insgesamt, also ohne abweichende Regelungen vereinbart wor-
den ist, sind sämtliche ihrer einzelnen Vertragsklauseln rechtswirksam, obwohl 
einzelne davon bei isolierter Betrachtung (wenn man einzelne Regelungen nach 
den gesetzlichen AGB-Regelungen nach §§ 307 ff. BGB wertet) unwirksam wären.
Der Grund für dieses gesetzliche Privileg der VOB/B ist darin begründet, dass sich 
bei einer Abwägung aller der Vor- und Nachteile der VOB/B gezeigt hat, dass das 
Gesamtwerk der VOB/B einerseits in sich ausgewogen ist, andererseits aber auch 
eine für die Abwicklung von Bauleistungen praktikable, faire und ausgewogene 
Vertragsgrundlage für beide Vertragspartner darstellt. Dabei nimmt der Gesetzge-
ber bewusst in Kauf, dass einige VOB-Klauseln, betrachtet man sie isoliert, nach 
den Maßstäben der gesetzlichen AGB-Regelungen unwirksam wären.
Soweit die VOB/B also in unveränderter Form zur Vertragsgrundlage gemacht 
wird, sind alle ihre Vertragsklauseln wirksam, ohne dass jeweils geprüft werden 
muss, ob die eine oder andere ihrer Klauseln einen der Vertragspartner einseitig 
benachteiligt und deshalb der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB standhält.
Alle VOB-Klauseln sind bei unveränderter Vereinbarung der VOB/B also wirksa-
mer Bestandteil des Vertrages.
Allerdings ist zu beachten, dass die gesetzlichen Regelungen für Verbraucher­
verträge (§§ 650i ff. BGB) auch im Rahmen eines wirksamen VOB-Vertrages zu 
beachten sind.
Das bedeutet, dass gegenüber einem Verbraucher (wenn eine Privatperson einen 
Vertrag mit einem Auftragnehmer abschließt, der überwiegend weder der gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit des Auftraggebers dient) beson-
dere Vorschriften einzuhalten sind.
Zum einen muss der Auftragnehmer beachten, dass er die wirksame Einbezie-
hung der VOB/B bei einem Verbrauchervertrag nur erreichen kann, wenn der Ver-
braucher vor oder bei Vertragsschluss Gelegenheit hatte, die VOB/B inhaltlich zur 
Kenntnis zu nehmen. Dazu ist grundsätzlich erforderlich, dem Auftraggeber den 
Text der VOB/B auszuhändigen bzw. zu übersenden. Das kann nur entfallen, wenn 
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der Auftragnehmer nachweisen kann, dass der Verbraucher seinen Architekten in 
die Vertragsverhandlungen eingebunden hat (OLG Frankfurt vom 03. April 2017 – 
Az.: 29 U 169/16) oder selbst ausreichend fachkundig in Bausachen ist.
Außerdem muss der Auftragnehmer den Verbraucher über die dem Vertrag 
zugrunde liegende Baubeschreibung unterrichten (§ 650j, § 650k BGB), für 
eine Absicherung einer vom Auftraggeber geleisteten Sicherheitsleistung oder 
Abschlagszahlung (§ 650m BGB) sorgen und dem Verbraucher die Ausführungs-
unterlagen aushändigen (§ 650n BGB).

Wie ist die Rechtslage, wenn die VOB/B zwar vereinbart wird, sie 
jedoch in einzelnen Bereichen abgeändert worden ist? 
Im Fall der Abänderung der VOB/B durch deren Verwender verliert sie das oben 
erwähnte gesetzlich verankerte Privileg nach § 310 Abs. 1 BGB, wonach sämt-
liche ihrer einzelnen Regelungen einer sogen. Inhaltskontrolle gem. §§ 307 ff. 
BGB standhalten. Dabei muss es sich nicht um gravierende Abweichungen han-
deln. Grundsätzlich führt jede Änderung der VOB/B zum Verlust des genannten 
Privilegs.
Hierbei ist allerdings zu unterscheiden, welcher der beiden Vertragspartner die 
VOB/B „gestellt“, wer sie also als Vertragsgrundlage eingeführt hat.
Legt der Auftraggeber in einer von ihm vorgelegten Ausschreibung die VOB/B 
zugrunde, können nur solche VOB-Klauseln unwirksam sein, die seinen Vertrags-
partner – also den Auftragnehmer – unangemessen benachteiligen.
Stellt umgekehrt der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber die Vertrags-
bedingungen und ändert er die zugrunde gelegte VOB/B dabei ab, kann er sich 
nicht selbst darauf berufen, dass ihn eine bestimmte VOB-Regelung unangemes-
sen benachteiligt. In diesem Fall kann sich ausschließlich der Auftraggeber darauf 
berufen, dass ihn eine VOB-Klausel unangemessen benachteiligt.

Welchen Stellenwert hat die VOB/B trotz dieser Situation für das 
Baugeschehen?
Die VOB/B stellt eine in nahezu 100 Jahren gewachsene und immer wieder den 
Anforderungen der Praxis durch Verhandlungen der öffentlichen Hand mit Vertre-
tern der Auftragnehmer-Verbände angepasste Vertragsgrundlage dar, die sich in 
der Baupraxis bewährt hat.
Andererseits hat sich der Gesetzgeber gerade in letzter Zeit darum bemüht, die 
Regelungen des BGB für Bauverträge in Einzelbereichen an sinnvolle praktische 
Gegebenheiten anzupassen, teilweise auch in Anlehnung an die Regelungen der 
VOB/B.
Aber auch die VOB/B unterliegt immer wieder Änderungen. So ist damit zu rechnen, 
dass die derzeitige Fassung aus dem Jahr  2016 eine nicht unerhebliche Verände-
rung erfahren wird, wobei damit zu rechnen ist, dass eine Reihe von erst vor Kur-
zem geänderte Regelungen der Vorschriften des BGB übernommen werden wird.

Grundsätzliches zur Vereinbarung eines Vertrages nach VOB/B
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Die VOB/B stellt nach wie vor eine praktikablere und praxisgerechtere Vertrags-
grundlage für die Abwicklung von Bauleistungen dar. Allerdings muss sich der 
jeweilige Verwender der VOB/B über die erwähnten Konsequenzen im Klaren 
sein, wenn er in das Regelwerk der VOB/B eingreift und dieses verändert.
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich die Vertragspartner in der Praxis ganz 
überwiegend auch dann auf die Regelungen der VOB/B stützen, wenn sich die 
Rechtslage durch eine von der VOB/B abweichende Regelung geändert hat und 
die VOB/B nicht mehr das Privileg genießt, in allen ihren Klauseln wirksam zu 
sein. Das kann unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die veränderte 
Rechtslage von den an Bauverträgen Beteiligten teilweise nicht durchschaut wird 
und oft erst bei fachlicher Beratung erkannt wird. Es ist also meist davon auszuge-
hen, dass die Vertragspartner die durch eine Abänderung der VOB/B veränderte 
Rechtslage gar nicht wahrnehmen, bzw. auch nicht wahrnehmen wollen.

Grundsätzliches zur Vereinbarung eines Vertrages nach VOB/B
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Erläuterungen zu Formular 2.3 

Vereinbarung eines neuen Preises bei Veränderung des  
ursprünglichen Men gen ansatzes um mehr als 10 %  
(§ 2 Abs. 3 VOB/B)

§ 2 Abs. 2 Die Ver gütung wird nach den ver trag li chen Ein heits prei sen 
und den tat säch lich aus ge führ ten Lei stun gen be rech net, 
wenn kei ne an de re Be rech nungs art (z. B. durch Pau schal­
sum me, nach Stun den lohn sät zen, nach Selbst ko sten) ver­
ein bart ist.

§ 2 Abs. 3  (1) Weicht die aus ge führ te Men ge der un ter einem Ein heits­
preis er fass ten Lei stung oder Teil leis tung um nicht mehr 
als 10 v. H. von dem im Ver trag vor ge se he nen Um fang ab, 
so gilt der ver trag li che Ein heits preis.

§ 2 Abs. 3  (2) Für die über 10 v. H. hin aus ge hen de Über schrei tung des 
Men gen an sat zes ist auf Ver lan gen ein neu er Preis un ter 
Be rück sich ti gung der Mehr­ oder Min der ko sten zu ver ein­
ba ren.

§ 2 Abs. 3  (3) Bei einer über 10 v. H. hin aus ge hen den Un ter schrei tung 
des Men gen an sat zes ist auf Ver lan gen der Ein heits preis für 
die tat säch lich aus ge führ te Men ge der Lei stung oder Teil­
leis tung zu er hö hen, so weit der Auf trag neh mer nicht durch 
Er hö hung der Men gen bei an de ren Ord nungs zah len (Po si­
tio nen) oder in an de rer Wei se einen Aus gleich er hält. Die 
Er hö hung des Ein heits prei ses soll im We sent li chen dem 
Mehr be trag ent spre chen, der sich durch Ver tei lung der 
Bau stel len ein rich tungs­ und Bau stel len ge mein ko sten und 
der All ge mei nen Ge schäfts ko sten auf die ver rin ger te Men­
ge er gibt. Die Um satz steu er wird ent spre chend dem neu en 
Preis ver gü tet.

§ 2 Abs. 3  (4) Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung 
oder Teilleistung andere Leistungen abhängig, für die eine 
Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung 
des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der 
Pauschalsumme gefordert werden.

Erläuterung:
1. Die Regelung in § 2 Abs. 3 VOB/B gilt nicht für alle Fälle, in denen sich der 

ursprüngliche Leistungsumfang ändert, sondern ausschließlich für Einheits-
preisverträge, bei denen die im Vertrag festgelegte Leistung ohne nach­
träglichen Eingriff in den Vertrag durch Mengenmehrung oder -minderung 
in einzelnen Positionen verändert wird. 

 § 2 Abs. 3 gilt somit nicht bei Veränderung der Leistungsart, d. h. bei:
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Erläuterungen zu Formular 2.3 

a) Änderung des Bauentwurfs (§ 1 Abs. 3 VOB/B). Hier wird der neue Preis 
nach § 2 Abs. 5 VOB/B berechnet (vgl. Formular Nr. 2.5).

b) Ausführung ursprünglich nicht vereinbarter Zusatzleistungen (§ 1 Abs. 4 
VOB/B). Hier besteht i. d. R. ein Vergütungsanspruch nach § 2 Abs. 6 
VOB/B (vgl. Formular Nr. 2.6).

c) Übernahme einzelner Leistungsteile durch den Auftraggeber selbst  
(§ 2 Abs. 4 VOB/B) oder die teilweise Entziehung des Auftrages auf 
andere Weise. Bei einer solchen „Teilkündigung“ regeln sich die Rechts-
folgen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B.

2. Was bei Mengenüberschreitungen zu beachten ist:
 Weicht die ausgeführte Menge der unter einer in einem Einheitspreisvertrag 

erfassten Leistung oder Teilleistung um mehr als 10 % von dem im Vertrag 
vorgesehenen Umfang ab, ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berück-
sichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 
VOB/B). 

 Hier wird für den Auftragnehmer i. d. R. eine Verringerung der Kosten der 
Einzelpositionen eintreten, sodass es nicht in seinem Interesse liegen wird, 
die Vereinbarung eines neuen Preises zu verlangen. Sollte der Auftragge-
ber eine Preisreduzierung fordern, so ist zu beachten, dass die Regelung 
nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B aufgrund eines Grundsatzurteils des BGH vom  
08. August 2019 – Az.: VII ZR 34/18 – anders auszulegen ist, als dies bisher 
der Fall war. Während es nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH so 
war, dass sich nur solche Kostenelemente änderten, die durch die Mengen-
änderung verursacht waren, was dazu führte, dass der Grundsatz „guter 
Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ galt, ver-
tritt der BGH nun die Auffassung, dass die Verantwortung für die neue Preis-
festlegung in die Hände der Vertragspartner zu legen ist. Können sich diese 
nicht über einen geänderten Preis für die geänderte Mehrmenge einigen, ist 
es „entscheidend, was die Vertragsparteien bei angemessener Abwägung 
ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragspartner verein-
bart hätten, wenn sie den nicht geregelten Fall bedacht hätten.“ Können sich 
die Vertragspartner nicht über einen geänderten Preis einigen, ist der neue 
Preis laut BGH nach tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemes-
sener Zuschläge für Gemeinkosten zu ermitteln. (Siehe hierzu auch BGH 
vom 21. November 2019 – Az.: VII ZR 10/19; Baurechts-Report 2020, S. 1.)

 Somit sind „für die Bemessung des neuen Einheitspreises bei Mehr­
mengen im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B die tatsächlichen erforder­
lichen Kosten der über 10 % hinausgehenden Leistungsbestandteile 
zuzüglich angemessener Zuschläge maßgeblich. 

 Es ist allerdings auch denkbar, dass Massenmehrungen zu Kostenerhö­
hungen für den Auftragnehmer führen, so beispielsweise
– wenn die Mehrleistung nur durch Ableistung von Überstunden erbracht 

werden kann oder
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– wenn aufgrund der Mehrleistungen die Schaffung neuer ungünstig gelege-
ner Lagerkapazitäten für Erdaushub, Baumaterial u. Ä. erforderlich wird,

– wenn zwischenzeitlich Mehrkosten für Lohn und Material gelten.
 Diese Fälle kommen jedoch in der Praxis relativ selten vor, sodass davon 

abgesehen wurde, hierfür ein spezielles Formular zu entwickeln. Auch in die-
sem Fall, ist der geänderte Preis nach den gleichen Grundsätzen zu ermit-
teln und kann auch nur für denjenigen Leistungsteil verlangt werden, der  
110 % der ursprünglich ausgeschriebenen Menge übersteigt.

3. Was bei Mengenunterschreitungen zu beachten ist:
3.1 Eine Verringerung des Umfangs einzelner Positionen von mehr als 10 % hat 

i. d. R. Mehrkosten zur Folge, weil bestimmte feste Kostenanteile vom Auf-
tragnehmer auf die vertraglich vorgesehene Menge umgelegt worden sind 
und deshalb bei erheblicher Verringerung des Leistungsumfanges nicht voll 
gedeckt wären (Baustelleneinrichtungs- und -gemeinkosten, Allg. Geschäfts-
kosten). Im Gegensatz zu Überschreitungen, bei denen der Preis bis zu 
110 % der ursprünglich ausgeschriebenen Menge unverändert bleibt, ist bei 
Unterschreitungen kein Eigenanteil an den festen Kostenbestandteilen von 
10 % zu tragen. Sämtliche festen Kostenbestandteile werden vielmehr auf 
die gesamte tatsächlich ausgeführte (unter 90 % der ursprünglichen) Menge 
umgelegt (OLG Hamm v. 17. November 1983, BauR 84, 211). Im Übrigen 
sind die gleichen Grundsätze zur Ermittlung des geänderten Preises anzu-
wenden wie oben unter 2.

3.2 Mehrkosten kann der Auftragnehmer nur insoweit geltend machen, als er 
nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Positionen einen Ausgleich 
erhält (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B).

 Es fragt sich, ob der Auftraggeber hierbei auf jede Mehrmenge in einer ande-
ren Position zurückgreifen kann oder ob hierfür nur Positionen herangezo-
gen werden können, bei denen die Mehrmengen über den in § 2 Abs. 3 Nr. 2 
VOB/B geregelten Toleranzrahmen von 110 % hinausgehen:

 Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 18. Dezember 1986 – Az.: VII ZR 39/86, 
BauR 87, 217) hat hierzu ausgeführt: Der Regelung in § 2 Abs. 3 VOB/B liege 
der Gedanke zugrunde, dass das Gleichgewicht von Leistung und Gegen-
leistung noch nicht ernsthaft gestört sei, wenn die tatsächlich erbrachten Men-
gen nicht mehr als 10 % vom ursprünglichen Mengenansatz abweichen. Im 
Sinne einer vereinfachten Abrechnung werde deshalb den Vertragspartnern ein 
gewisses Risiko mit einer Schwankungsbreite von 20 % (zwischen 90 % und 
110 %) zugemutet. Die hierin liegende Pauschalierung beinhalte gleiche Chan-
cen für den Auftraggeber und den Auftragnehmer und müsse deshalb dazu füh-
ren, dass Vor- oder Nachteile dem einen oder dem anderen endgültig bleiben.

 Liegen also Mengenunterschreitungen von mehr als 10 % vor, so kommen 
als Ausgleich gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B nur die über 110 % liegenden 
Mehrmengen in anderen Positionen in Frage. Solche Mehrmengen können 
allerdings auch nur dann für einen Ausgleich herangezogen werden, wenn 

Erläuterungen zu Formular 2.3 
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der Auftraggeber nicht schon insoweit die Vereinbarung eines neuen gemin-
derten Einheitspreises gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B gefordert hat.

 Beispiele:
a) Position 14 erreicht nur 89 %; der Auftraggeber will mit einer Überschrei-

tung in Position 11 in Höhe von 108 % ausgleichen.
 Ergebnis: Kein Ausgleich, da in Position 11 eine Überschreitung von 

110 % nicht erreicht wird.
b) Position 18 erreicht nur 85 %; der Auftraggeber will mit Position 20 aus-

gleichen, die 111 % erreicht.
 Ergebnis: Der Auftragnehmer kann für die gesamten 85 % einen erhöh-

ten Einheitspreis verlangen; ein Ausgleich kann nur mit 1 % bei Position 
20 erfolgen.

 Auch Zusatzleistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B sind bei dem vorzunehmen-
den Ausgleich zu berücksichtigen.

4. Wenn sich die Menge in einer Position auf 0 reduziert, findet kein Aus-
gleich durch andere Positionen statt. Deshalb hält es der BGH – Urteil vom  
26. Januar 2012 – Az.: VII ZR 19/11; Baurechts-Report 3/2012 –  für sachge-
recht, die insoweit bestehende Regelungslücke der VOB durch eine analoge 
Anwendung von § 2 Abs. 3 VOB/B zu schließen, da es keinen sachlichen 
Grund gibt, dem Auftragnehmer die von ihm für die entfallene Leistung kal-
kulierten Deckungsanteile zu versagen. Er hat deshalb Anspruch auf Ver-
gütung in Höhe der Beiträge, die er zur Deckung der in diesen Positionen 
eingerechneten Gemeinkosten und des entgangenen Gewinns benötigt. Er 
muss sich allerdings anrechnen lassen, was er infolge von Mengenmehrun-
gen bei anderen Positionen von mehr als 10 % oder in anderer Weise als 
Ausgleich erhält.

5. Wenn bei Eventualpositionen nur ein Einheitspreis angegeben, aber keine 
Angaben über die zu erwartende Menge gemacht wird, kommt § 2 Abs. 3 
VOB/B grundsätzlich nicht zur Anwendung (OLG Hamm vom 05. März 1990 
– Az.: 6 U 70/89 BauR 91, 352). 

6. Was besonders zu beachten ist: 
 Viele vorformulierte Bauverträge enthalten unwirksame Klauseln:
 „Die dem Angebot des Auftragnehmers zugrunde liegenden Preise sind grund-

sätzlich Festpreise und bleiben für die gesamte Vertragsdauer verbindlich.“
 Der BGH – Urteil vom 20. Juli 2017 – Az.: VII ZR 259/16 – hält diese vom 

Auftraggeber verwendete Klausel wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 
BGB für nichtig, weil sie den Auftragnehmer unangemessen benachteiligt. 
Denn sie nimmt ihm auch die gesetzlichen Preisänderungsmöglichkeiten, 
die bei ganz gravierenden Mengenänderungen mit unzumutbaren Folgen 
für den Auftragnehmer bestehen. Denn in einem solchen Fall entfällt die 
Geschäftsgrundlage des Vertrages.

Erläuterungen zu Formular 2.3 
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 Der BGH hat mit diesem Urteil seine früher mit Urteil vom 08. Juli 1993 – Az.: 
VII ZR 79/92 – abweichend vertretene Meinung geändert.  

 Oder: „Mengenänderungen von mehr als 10 % berechtigen nicht zu einer 
Preiskorrektur.“

 Diese Klausel schließt alle gesetzlichen Preisanpassungsmöglichkeiten aus. 
Sie ist deshalb unangemessen und wegen Verstoßes gegen § 307 BGB 
unwirksam (OLG Köln vom 07. November 2014 – Az.: 19 U 55/14; Bau-
rechts-Report 3/2015).

 Wenn es zu erheblichen Mengenüberschreitungen kommt, trifft den Auftrag-
nehmer grundsätzlich keine Anzeigepflicht gegenüber dem Auftraggeber 
(OLG Naumburg vom 09. April 2015 – Az.: 6 U 19/14; Baurechts-Report 
12/2016; OLG Thüringen vom 28. Mai 2003 – Baurechts- Report 4/2005; mit 
Beschluss des BGH vom 13. Januar 2005 – Az.: VII ZR 243/03 wurde die 
Nichtzulassungsbeschwerde gegen dieses Urteil zurückgewiesen).

 Vorsorglich sollte der Auftragnehmer jedoch erhebliche Änderungen der 
ausgeschriebenen Mengen dem Auftraggeber frühzeitig mitteilen.

7. Auch bei erheblichen Änderungen der ausgeschriebenen Mengen bleibt 
es grundsätzlich bei der genannten Methode zur Ermittlung des geänder-
ten Preises. Allerdings ist zu prüfen, ob die geforderte Mehrvergütung nicht 
gegen die guten Sitten (§ 138 Abs. 1 BGB) verstößt. Denn nach dem Urteil 
des BGH vom 14. März 2013 – Az.: VII ZR 116/12 – kann eine Preisberech-
nung nach § 2 Abs. 3 VOB/B sittenwidrig sein.

8. Bitte beachten Sie, dass eine Nachtragsforderung des Auftragnehmers 
grundsätzlich nur fällig wird, wenn der Auftragnehmer seine Kalkulation 
offenlegt, um dem Auftraggeber die Prüfung zu ermöglichen, ob der neue 
Preis gemäß den obigen Grundsätzen richtig ermittelt wurde.

Hinweis zum BGB­Vertrag
Auch nach BGB besteht keine Verpflichtung für den Auftragnehmer zur Anzeige 
von Mengenmehrungen. Nach einem Urteil des OLG Celle vom 09. August 2012 
– Az.: 16 U 197/11; Baurechts-Report 12/2012 – kann der Auftragnehmer trotz-
dem bei gravierender Mengenmehrung nicht erwarten, dass der Auftraggeber mit 
der vergütungspflichtigen Ausführung von Mehrleistungen ohne Weiteres einver-
standen ist. Beim BGB-Vertrag ist es deshalb ratsam, vor Ausführung solcher 
Mehrmengen eine entsprechende Vereinbarung mit dem Auftraggeber hierüber 
zu treffen. 

Gibt der Auftraggeber die in einem Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen 
zumindest fahrlässig deutlich zu hoch an, verstößt er hierdurch gegen seine 
vorvertraglichen Sorgfaltspflichten, was dem Auftragnehmer einen Anspruch 
auf Ersatz seines Vertrauensschadens einräumen kann (OLG Nürnberg vom  
24. November 2006 – Az.: 2 U 1723/06).

Erläuterungen zu Formular 2.3 
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Formular Nr. 2.3

Betreff: Neue Preisvereinbarung bei Verminderung des ursprünglichen Mengenansatzes 
gem. § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B

Bauvorhaben:

Sofern die ursprünglich vereinbarte Menge in den Einzelpositionen um jeweils mehr als 10 % unterschritten wird, ist 
gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung 
oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Menge bei anderen Positionen 
oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält.

Folgende Positionen sind im Mengenansatz um mehr als 10 % unterschritten worden:

Pos.   um % 

Pos.   um % 

Pos.   um %

 vgl. Anlage

 vgl. Anlage

Gem. § 2 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 VOB/B soll die Erhöhung des Einheitspreises im Wesentlichen dem Mehrbetrag ent-
sprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen 
Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt.

Auf dieser Grundlage wurden folgende neue Preise ermittelt:

Pos.   à    E 

Pos.   à    E 

Pos.   à    E



MUS
TE

R

16

 Ein Ausgleich durch Erhöhung der Menge bei anderen Positionen scheidet aus.

 Ein Ausgleich durch Erhöhung der Menge bei anderen Positionen wurde berücksichtigt. Es wird auf die Anlage 
verwiesen.

 Wir bitten um Bestätigung der ermittelten neuen Preise durch Unterschrift und Rückgabe eines Exemplares bis 
 
zum 

 Wir bitten um einen Terminvorschlag für einen Besprechungstermin.

 , den   , den 
(Ort) (Ort)

   
(Auftragnehmer) (Auftraggeber)

1. Ausfertigung für Auftraggeber

2. Ausfertigung für Auftragnehmer

3.


